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trotz dieser Appellation" erlassen habe. In der S.A. tritt nnr dein Grade nach, in der Sprache

und der Hänsnng der Vorwürfe, der Angriff stärker hervor.

Man will ja auch in der Sachsenhäuser Appellativ» nicht bloß „eine Anklage" sehen,^) nicht

von Anfang bis zu Ende, sondern mit einer „neuen Appellation" und betont, daß die Rechts-

forin au sich in der Sachsenhäuser Appellation streng eingehalten sei.^) Übrigens ist dieser Teil, wie

die ganze S. Appellativ«, nur Eopie und ist das gesainte dafür in Betracht kommende Stück Philipps

des Schönen Erklärungen gegen Bonisaz VIII. entlehnt (f. o. 2. Kap. 3 Ende). Preger aber hat mit be¬

sonderer Betonung des dogmatischen Inhalts der S. Appellation dieselbe als „Anklage" auf Häresie, über

die nach den besonderen für die iv^rnsitio lrs,srstioks xravitatig vorgesehenen Bestimmungen hätte geurteilt

werden müssen, gedeutet,^) Müller dagegen hat die Vorwürfe gegen den Papst wegen der politischen,

parteiischen Haltung desselben zur Wahl der Bischöfe, zum Imperium, zn Ludwig und dessen Anhänger»

in den Vordergrund gerückt und die Rechtsformen des gewöhnlichen kanonischen Prozesses als zn

Grunde liegend gesunden,^) während der moäus aoeasatiollis bei Anklage auf Häresie möglichst er¬

schwert worden und überhaupt nicht üblich gewesen sei.^) Dabei stimmen Preger und Müller soweit

überein, als in den Anfangsstadien beide Prozeßentwicklungen gleichartig find.^) Die ganze Sache

würde an sich verhältnismäßig gleichgiltig sein, zumal die Anklage doch nicht praktisch geworden

ist und sich die Voraussetzungen beider Gelehrte» gegen einander nicht fest abheben lassen, und Ludwig

doch nicht alles beschworen haben will, wenn nicht Preger auf seine Annahme den Beweis gründete,

Ludwig habe den Eid, er halte alles für wahr oder wisse es, leisten müssen und später nur die

bloß vvn einen: Teile der Rechtskundigen geforderte schriftliche Verpflichtung, die Strafe zu über¬

nehmen, iveiu: er nicht seine Anklage durchführen köuue, die iusoi-ixtio aä talionis posnam zu voll¬

ziehen, als unnötig abgelehnt.^) Müller hat den Gegenbeweis so gründlich und von allen Seiten

geliefert,^) wobei Riezler^) ihm schon vvrgearbeitet hatte, daß Pregers Ansicht gänzlich fallen muß.

IV. Di.ipiN'l.

Ludwigs Eid in der SachsenhäuserAppellationund die Fälschung Ulrichs des Wilden

1. Nach Ludwigs gezwungener Rückkehr aus Italien (November 1329), die zeitlich fast zusammen¬

fiel mit dem Tode seines Nebenbuhlers Friedrich (Januar 1330) nahmen seine beiden einzigen noch

lebenden Wähler, die Luxemburger Balduin von Trier und König Johann von Böhneu, in seinein

Ritter in Sybels Histor. Zeitschr. Bd. 42, 301 (1879); Müller: Appell. 251.

Preger S. 130; Müller: Appell. 252.

26) Anfänge 130 ff.

2°) Appell. 243.

»°) Appell. 253.

2') Müller: Appell. 243.

62) Anfänge 131.

252 ff.; Schaper 63.

'") Hist> Zeitschr. 49 (N. F. 13. Bd. 1833) 295.



Austrage (5. Mm 1330)^) die Verhandlungen nin eine Aussöhnung Ludwigs mit dem Papste aus.

(Mai—Juni 133«»^). Er selbst hatte schon 4. April 1330 „eine Richtignng" mit dem alten Papst in

Betracht gezogen/) Von Oktober 1331 an läßt Ludwig unmittelbar selbst durch eigene Gesandten

mit dem Papste verhandeln. Diesen Verhandlungen, die sich, mehrfach längere Zeit wieder unter¬

brochen, hinziehen durch die letzten Jahre Johanns XXII. <1316 -1334), die ersten Benedikts XII.

(1334—1342) und Clemens VI. (1342—1352) liegen s. g. Prokuratorien zu Grunde, d. h. allgemeine

Vereinbarungen zwischen Ludwigs Gesandten und dem Papste. Instruktionen Ludwigs gebeu diesen

Gesandten nähere Anweisungen über Annahme, gänzliche oder bedingte Ablehnung der einzelnen Artikel.

Bei diesen Verhandlungen spielen nun Ludwigs Schwur in der Sachsenhäuser Appellation, seine

Verbindung mit Marsilius von Padua und Johann von Jandunum, seine Erhebung des Gegenpapstes

und seine Verbindung mit Michael von Eäsena, dein aus Avignon entflohenen Minoritengeneral, und

den Michaelisten, d. h. die Dinge, die man Ludwig als Häresieen und Begünstigung der Häretiker

dentete, die Hauptrolle.

Ludwig selbst schreibt am 28. Oktober 1336 an Papst Benedikt XII./) seine Gesandten sollten

in seinem Namen zugestehen, daß in seiner Appellation gegen Papst Johann XXII. stehe, er habe

beschworen, daß alles darin Enthaltene wahr sei, während man doch sage, daß sie vieles Häretische

und von der Kirche Verworfene betreffs der Armut Christi uud der Apostel enthalte °) und dazu viele

Blasphemieen/) und daß er sich entschuldigen müsse. Demgemäß führt er 5 Enfchuldigungsgründe

an: 1. Als die Appellation vor ihm gemacht worden, habe er ausdrücklich ausgenommen und erklärt,

er sei durchaus nicht gesonnen, sich auf die Meinungen der Minoriten betreffs der Armnt Christi

und die Entscheidungen der Kirche festzunageln oder einzulassen/) sondern nur auf das, was sein

Recht und das des Imperium betreffe. 2. Er habe niemals geschworen, wenn es auch so in der

Appellation stehe. 3. Es finde sich, daß der Notar, der dies gethan habe, nämlich Ulrich Wild,

böswillig und aus Rache gegen ihn, indem er gesagt habe, er sei von ihm verletzt worden, diese

Appellation auf den Rat einiger/) die eine unheilbare Zwietracht säen wollten, habe machen lassen

(ksri prooui'Ävit,) und dies sterbend bekannt habe, wie von mehreren bezeugt werde/) 4. Soweit es

gegen den Glauben und die Entscheidung der Kirche sei, habe er es weder für wahr gehalten, nvch

thue er das jetzt, und er habe die dort enthaltenen Spitzfindigkeiten (sabiilitatss) und jene Artikel

nicht verstanden, da er Soldat und dessen nnkundig sei. 5. Er bedauere, daß die Blasphemieen lind

das Falsche darin aufgestellt nnd veröffentlicht worden seien. Darnach also standen nach Ludwigs

2) Kesselstattsches La-IäuinsniQ, ÄIs, der Trierer Stadtbiblothek x> 520.
2) Brief des Papstes an die Luxemburger 31. Juli 1330; Martene o, 800—816, Auszug Rayualdus 1330, 29

bis 33; Bzovins 1330, i-ol, 559-562.
2) Urkunde Eßlingen bei Müller, 3. Beil. I, 387 ff.
5) V. A. 1841 p. 637—644 (639 —640); Bzovius: Sllvlss. 1336, IV vol. 75L—758 (754—755); Raynaldus

1336, 31—38 (33) gekürzt; deutscher ursprünglicherText Niezler Beil. r>. 312—319 (315—316).
5) Oun> ikNisri iNuItg, . , , ksi-stics, oontinsri clios-ntni- ; 1343 qnkii.<1oLN,iiHNö Iioo sit c^riocl

<zno<1 in es, lisi-stills, . . . sirU.
6, Mrilts stikin 1>1g,sxksinis. Deutsch: clk onoli vil Inn ; 1343 inultg. ininriosÄ vsrda,
7) Lxprs-ss sxosxillnis et dlximns, enrn äietk !>,pxsll!>,tioeors,m »oliis kuit iznoä cls oxiiiionldn^

IrktraiQ Ninornrn äs xs,irpsrt»,ts Lilii-iZti äe seolssis clstsrining-tionidris nos linnilcai-s ssn introillitters
ininims in.tönäsbs,mns. V- A- x. 640; im deutschen Texte: 6.3,2 von äsr lnii^nki'sn druoäsr oxxinion von
üristn» g,rinu.ot . . . nickte voltsn nnäsrvviiiäsu. Riezler: 316 i 1343: nnllo moäo vsllst introinitters.

6) Os oonsilio; 1343 sx ZNAZsstione.
Ilt », plnridns asssritnr; 1343 sivnt Iioo orrinikn.8
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eigenem Zeugnis die dogmatischen Ausführungen <1) und die Schmähungen des Papstes (5) von

vornherein in der Sachsenhäuser Appellation, und er wußte das auch (1, 5), er wollte aber den von

ihm gewünschten Schwur auf die Meinungen über die Armut Christi nicht leisten (1), schwor das

auch thatsächlich nicht (2), da ihn nur sein Recht und das des Imperium kümmerte (1). Dieser

Schwur ist vielmehr eine Fälschung des an sich gegen Ludwig rachsüchtigeil, von den Michaelisten

gewonnenen Notars Ulrichs (3). Ludwig hat ja überhaupt als Soldat die Tragweite auch der einzelnen

die Armut Christi und andere Dinge betreffenden dogmatischen Erklärungen nicht verstanden und nnr

glauben wollen, was die Kirche glaubt und lehrt.

Inhaltlich genau und fast wörtlich stimmt mit all diesem überein die Erklärung in den Notariats¬

protokollen von 1344/°) Und schon in der 1. kurzen geheimen Instruktion an seine Gesandten, die

seine Aussöhnung mit der Kirche vermitteln sollen, sagte Ludwig, daß der Eid auf die häretische

Auffassung der Armut Christi eine Fälschung sei. „Ii- inuZt auob tnrZsbsn von nnssrn cla

wir nnssr ^ppslls-tion waobtsn, unncl ollsotsn, vir mit Ug,ir>sn <ükK vir nos nmk

<zsr?Ärkasssr> obrisK, Äsn sis von Aots ».rinnt bs.bsnt, niolit» annsbrnsn nncl s,nob (issx niobt svsren

voitsn, als vir novb si^ni^sn, mit nnssrm rs,t ob skiin not ^ssobiobt". 14. Oktober 1331.^)

2. Diese Aussagen Ludwigs finden sich auch, freilich sagenhaft zugespitzt,^) in einer Ende 1371

oder Anfang 1372 entstandenen^) bayerischen Chronik,") deren Erzählung Grundlage für viele folgenden

geworden ist.^) Darnach ist der ganze Streit zwischen Ludwig uud dem Papste daraus entstanden,

daß Ludwigs Kanzler Ulrich v. Augsburg, einst bei ihm verklagt nnd eine Zeit lang seines Amtes

enthoben, ans Groll darüber Schreiben Ludwigs an den Papst, die seine Unterwerfung ausdrücken

sollten, fälschte, den Papst die aus dem Meere aufsteigende Bestie nannte^) und die Schreiben mit

Beschimpfungen füllte im Stile des Petrus de Vinea.^) Ludwig ist entsetzt, erzählt der Bericht weiter,

als er das, aus Italien zurückkehrend, von dem sterbenden Kanzler persönlich erfährt. Nach einer

anderen Darstellung hätte der Dompropst von Augsburg, ein Herr von Tumnan, vvn Clemens VI.

alle Heimlichkeiten des Kaisers erfahren, was man sich nicht eher erklären konnte, bis der Kanzler

Ulrich von Augsburg auf dem Sterbebette gestand, er habe das alles verraten.^) Diese Darstellung

entfernt sich von der ursprünglichen in Ludwigs Erklärungen noch mehr, so sehr, daß sie nur mehr eines

Kanzlers Ulrich Verrat an Ludwig beibehält. Aus dein 1. chronikalischen Bericht hat man nur die

Zeitbestimmung als richtig herausnehmen wollen: „Es war nach dem Römerzug, genauer können wir

^°) I^M<zvio^8 clsj'kiisus 1«i2y) p. 186, das ganze Stück ib. x. 181—19b. Olcnschlager

p. 228—229 Nr. 85. k>. 225 — 133.
") 6e>vo1ä x. 119; OleuschlagerNr. 64 x.182.
") Riezler: Forschlingenzur deutschen Geschichte XIV, 4 ff.; Müller I, 91 ff.;

Weiland: Über einige bayerische Geschichtsquellen des it. Iahrh- Nachrichten von der Kgl- Gesellschaft der
Wissenschaften in Göttingen, (1883) S. 242.

Otironieon cls dudkss Lkvaris,« ?. 1?. I, 142.
") Riezler: Forschungen XIV, 4; zu den dort angegebenenChroniken tritt noch die Chronik Glaßbergers

ieotk ?i-s,llLisos,naII, (sä. Hus.i'i'g.vlii p. 163—164)und die 3. Bayerische Forts, der Sachs. Weltchronik s. Anm. 18.
") Der Ausdruck steht gar nicht in der S. A- Riezler: ForschungenXIV, 8; Müller I, 92. Der Papst

Gregor IX. gebraucht den Ausdruck von Kaiser Friedrich II. nach ?strus äs Vin«a 1.1, sx. 31 p. 198.
") Ltironilloir ?. ?. I, 142 ^.nclreg,sNatisdon. ?S2. Ikes. anseäotoi-iini s^,uAnsts,s Vinäsl. 1723) IV,

S59; Glaßberger x. 163—164.

!°) 3. bayer. Forts, der sächs. Weltchronik sä. Weiland Alon. Ssrm. Kist. Deutsche Chroniken II, 346 (1876)-
Eberhard v-Tumnau, Propst von Augsburg ist Gesandter an Clemens VI. Sept. 1343. «Zs^volcl p. 175 ; der Kanzler
Ulrich v. Augsburg 1346 Lerir. Nsdclork. ?. ?. IV, 528.



sage», es war nach dem 14. Oktober 1331", ineint Müller. So erkläre sich, daß Ludwig 1331 bloß

mit seinen Räten es zu bezeuge» bereit sei, daß er nicht habe schwören wollen, während er nach dem

zwischen 14. Oktober 1331 bis 28. Oktober 1336 erfolgten Tode des Notars die Sache genauer

gewußt habe.^) Nuu ist aber Ludwigs Protonotar Ulrich Wild, der allein gemeint sein kann, auf,

dem Römerznge gestorben (zwischen 28. Mai 1328 und 23. August 1328)^). Es hat also Ludwig

1331 sich bloß kürzer und allgemeiner ausgedrückt. Seme Erklärung wird noch dadurch gestützt, daß

unter den Ausdrücke» nach der Anklageakte gerade das ,er schwor' (iuravit) fehlt, was um so be¬

zeichnender ist, als die ganze Stelle sonst genan der Vorlage folgt (s. o. 2. Kap., S. 28).

3. Doch es erheben sich eine ganze Reihe Bedenken gegen Ludwigs Glaubwürdigkeit in dieser

Angelegenheit. Zwar die Annahme, es sei das Prokuratorium von 1336 an der Kurie entstanden,

die Erzählung über Ulrich Wild sei eine Erfindung der Kurie,ist überall mit Recht zurückgewiesen

worden. Vielmehr hat man gerade mit Bezug auf diese Erzählung geschlossen, die an der Kurie

abgefaßten Entwürfe seien bei der Gestaltung zu vollen Urkunden in Ludwigs Kanzlei im einzelnen

noch erweitert worden.") Die Kurie hatte weder ein Interesse noch eine Möglichkeit, Ludwig Entschuldi¬

gungen an die Hand zu geben (s. o. § 1). Alle Entschuldigungen können nur von ihm selbst stammen.

Schlimmer ist es, daß man in der Erklärung Ludwigs einen Widerspruch gefunden hat, indem

er sich entschuldige, er habe die dogmatischen Erörterungen in der Appellation nicht verstanden und

diese also voraussetze, nachdem er gerade vorher erklärt habe, er wolle sich nicht in diese Dinge

mische».^) Ei» Widerspruch ist aber nur dann vorhanden, wenn man mit dieser Ansicht annimmt,

Ludwig wolle sageu, diese dogmatischen Ausführungen seien ohne sein Wissen in die Appellation

hineingekommen. Das aber will Ludwig offeubar nicht sagen (s. o. Z 1).

Noch hat man gesagt, Ludwigs Erklärung betreffs der Sachsenhäuser Appellation sei unrichtig,

da ja doch dieselben dogmatischen Erörterungen und der Eid sich wiederholt fänden in andern seiner

Erlasse, daß er mit Berufung auf die Sachsenhäuser Appellation dem Papste vorwerfe, daß dieser

nach uud trotz seiner und der Minoriten Appellationen die darin verworfene und als häretisch er¬

wiesene Auffassung von der Armnt Christi beibehalten und verteidigt habe.^) Mehr als 2V mal, be¬

tonen Ludwigs Minoriten schon 1331, um ihn im Gegensatze zu dem Papste zu erhalten, wenn er

schwankt, habe Ludwig selbst Jaeob von Eahors (Johann XXII.) als Häretiker und Schismatiker und

Erkommunizierten verurteilt, und mehrfach eidlich bekräftigt, daß er glaube, er sei ein Häretiker,

indem sie die Folgerung ziehen, er würde bei einer Aussöhuung mit dem Papste zugestehe», er selbst

sei e»tweder davor ein Häretiker uud Schismatiker und Eidbrüchiger gewesen oder nachher in die

Begünstigung der Häretiker verfallen, und er würde bei diesem Wechsel seiner Stellung der Verur¬

teilung des allgemeinen Ko»zils entweder ii» Lebe» oder »ach dem Tode nicht entgehen können, und

") Riezler: Forschungen XIV, 5 ff. Müller I, S2; II, 285; Appell. 2S8.

2°) Der tsi-iniilus », Hno ergiebt sich aus den Benesizien des Gegeupapstes, V. A, Nr. 1018 u. 1021. 23. August

1328 übertrügt er die durch deu Tod des Meisters Ulrich ,<iui nnxsi- äism «xwsmrim' erledigte Propste! von

St. Stevhciu in Bamberg dem Hadubraud v. Haideck. V- A. Nr. 1074.

") Preger: Der kircheupolitische Kampf uuter Ludwig d. B, uud sein Einfluß auf die öffentliche Meinung in

Deutschland. Abhandlungen der bayer. Akademie der Wissenschaften III- Kl. Bd. 14, 1. Abt. (1877) S. 15 (11 ff.V

22) Müller II, 286 ff., Beil. 13, II. Riezler in der histor. Zeitschrift Bd. 40, 326 ff.

2-') Marconr: Anteil der Minoriten am Kampfe zwischen Ludwig d. B- und Johanu XII. (Emmerich 1874)

Exkurs IV, S. 73. — Auch nach Fiuke 4. Supplementheft zur römischen Quartalschrift (1896) S. 63 wäre die

Hereinziehung des Armutstreites mit Ludwigs Wissen uud Willen geschehen.

Marcour p- 73; Preger Anfänge 132 (s. o. S 30); vergl. die Stelle selbst 4. Beil. IV, 5; vergl. Müller I,

211 sf. Pregers Verwunderung, daß mau diese Stelle noch nie verwertet habe, ist ungerechtfertigt: er kannte noch nicht
Marconrs Schrift.
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sein Name würde zur Schmach in die Chroniken übergehen, n»d es würde auf den Ruhm des Kaisers eine

unauslöschliche Makel werfen, wenn er, zumal er geschworen habe, den Glauben zu verteidigen, und

Prozesse und Entscheidungen für die Wahrheit des Glaubens gegen den genannten Jakob veröffentlicht

habe, den Glauben nnbefchützt lasset) Man hat dagegen eingewendet, daß sich dies erkläre „durch

eine allmähliche Veränderung Ludwigs zu Gunsten der Minoriten".^) Das genügt aber nicht, denn

Ludwig sagte doch 1336, er habe es nie für wahr gehalten und halte es nicht für wahr, und man

muß ihm darin Glauben schenken. Man hat eben übersehen, daß er gerade vor diesen Erklärungen

über die Sachseuhäuser Appellation in derselben geheimen Instruktion von 1331 nnd in denselben

Prokuratorien von 1336 und 1343 sich über seine Stellung zu den Appellationen Michaels v. Cäsena

und den Michaelisten ganz ähnlich und fast wörtlich gleich änßert. „^Vir lurbsn uns" sagt er in der

Instruktion von 1331 allen Vorwürfen gegenüber, die der Papst etwa gegen ihn wegen des Glaubens

erheben könne, „glso sutrs6st uiul sutsoliuIcliKt. das sr (dsr ?apst) vol srolisnö, ä,s,s ^vir äss uu-

sokuIciiZ sein Akvsssn, uuncl ilas uns älrsin ssiu urtsil uoolr ?i'o<zss, äis von clsusslbsn vsZsu

xssobslisu siuä, uns uiodt ^sirrst nooli ^sdunäsu 1336 schreibt er Benedikt XII., er habe

Michael von Cäsena und dessen Anhänger aufgenommen und ihren Appellationen gegen Johann XXII.

zugestimmt, verwahrt sich aber dagegen, daß er sie in ihren Meinungen und Predigten gegen den

Glauben und die kirchliche Entscheidung gefördert habe; denn er habe öffentlich und ausdrücklich

protestiert, daß er, wenn in ihren Appellationen etwas stände gegen Glauben und Lehrentscheidnng,

dem nicht zustimme, sondern bloß dem, was sich auf die kaiserliche Jurisdiktion und die Wahrung

seines Rechtes beziehe, er habe ihnen ebenso ausdrücklich erklärt, daß er sich in ihre Meinungen über

die Armut Christi oder anderes, soweit es gegen den Glauben sei, nicht einmischen wolle, da er

immer geglaubt habe und glaube uud zu glaubeil bestrebt sei betreffs der Glaubensartikel und kirch¬

lichen Entscheidungen über die Armut Christi sowohl wie anderes, das, was Papst Johann nnd das

Kardinalskollegium uud die römische Kirche geglaubt habe uud glaube, er habe als Soldat und un¬

kundig der gelehrten Schriften und ivissenschastlichen Spitzsindigkeiten ihrer Appellation zugestimmt und

angehangen, weil man sagte, sie seien treffliche theologische Lehrer und Mönche, ohne zu glauben,

damit etwas wider den Glaubeu zu thuu uud habe sie eingelegt zu seiner Verteidigung und der

seiner Rechte und des Imperium, er habe ihre Predigten, ihre Schmähungen und Verleumduugeu,

soweit sie gegeu deu Glauben, die kirchliche Entscheidung uud die guten Sitten waren, nicht gebilligt

und billige sie nicht, sondern habe sie verworfen und verwerfe sie, uud billige ihre Predigteu nur

iusoweit sie die Rechte des Imperium uud seine Ehre berührten.'^) Damit stimmen seine Erklärungen

in dem Prokuratorium uud der Instruktion von 1343 überein.^)

Ludwig bleibt sich also iu deu geheimen Instruktionen wie in den Prokuratorien immer konsequeut

dariu, daß er vor den Appellationen der Michaelisten wie besonders vor der Sachsenhäuser Appellation

2b) Gutachten eines Minoriten bei Preger: Beiträge u. Erörterungen zur Gesch. des deutschen Reiches 1330—1334;

Abhandl- der bayer. Akademie der Wissenschaften III. Kl. XV, 2. Abt. (1880) x. 79 — 30, 81, 82. Über das Datum

s. ib. x. 12 ff. Daß es nur einen Verfasser hat, beweist rssxouäko im Texte selbst ib. p. 77. Die lange Stelle p. 78,

1. Abschnitt entspricht Bonagratias inaicir Ms. ko!. i2->> am meisten; andere Stellen stimmen überein mit

Cäsenas Schreiben gegen die Bnlle: Huig, vir rsxrobns vergl. Wadding: 1331, 19; Müller Aktenstücke x. 83 ssc^;

Raynaldns 1331, 8; Nie. 35k; Goldast: Mou^rcbik II, 1340.

2°) Müller I, 92 x. 4. 27) Sevolä 119.

-6) 28. Okt. 133S V- A. (1841) x. 639—S40. Deutsch Riezler x. 315; andere Drucke s. o- N. 4.

-9) (irs>vc>1cl 185, Olenschlager 228. — Itsna nrnb >1ie bi>,rkuos2ßii null nmb meistsr H1a,rsi1isu iMli-rsilius vo»

suslt ir rsllsn. ilg,? vir Ulis mit irsn oxxinionen K2 Ski von väsr von vslLbsrlki anäsrll

saobsu, clik ssiu, «Iis <1su »Ig,ubsu rusrsut, nie niektii bsvlmsirisrt ks,bsu uoob mi? 6k iriit niobt?! bs-

oknsinsrn. Riezler v x. 332.



erklärt haben null, er überlasse es den Verfassern zu reden und zu schreiben für ihn, nur kümmere

er sich gar nicht um das, was sie in Glaubenssachen Neues aufstellten. Er will gar nichts gethan

haben, was au seiner christlichen Gesinnung einen Zweifel aufkommen läßt, sondern nur den politischen

Inhalt der Appellationen vertreten haben/") Alle diese Erklärungen stützen sich durcheinander, stützen

also auch bis zur Evidenz die, der Schwur auf die dogmatischen Ausführungen ist in die Sachsen¬

häuser Appellatiou uur gekommen durch Fälschung des Notars Ulrich Wild. Es kann nur diese»

Beweis noch stärken, wenn Graf Berthold von Hennenberg, der Hauptzeuge der Sachfeuhäuser Appellation

auch Zeuge des Prokuratoriums Ludwigs vom 28. Oktober 1336 ist,^) uud wenn die Michaelisten in

dem großen für die Öffentlichkeit bestimmten Frankfurter Manifest vom 6. August 1338 nur die Be¬

rufung an ein Konzil aus der Sachsenhäuser Appellation erwähnen, nicht aber den Schwur,^) den

sie doch sonst nachdrücklich betonen.^)

Es ergiebt sich also, daß Ludwigs Entschuldigungen über seine Stellung zu den Appellationen

und besonders zu der Sachsenhäuser Appellation in ihrer steten Übereinstimmug Glanben verdienen

uud auch iu den Prokuratorien auf seine schriftlich oder durch die Gesandten vermittelten Erklärungen

zurückgehen, daß also diese Prokuratorien weit mehr als man bisher angenommen hat,^) nnd zwar

iu ihre» Entschuldigungen sämtlich von Ludwig ausgehe», uud nicht von der Kurie/°)

2°) Oüü ctlieinsr cliuK vsr^'slis oüer vsrds, clis uns sn unser kristsnkeit inueg' AeA».n unä cts.? ir nns

ALU ctein bsdst ctsrsu Izsvslirt. vir listen Aots äisnst s.11 seit K'skosrt und ouoli Aotss liolisin iliok sin.

xt'g-nAsn ; kstsn vir ctsn I>s,u s.u. nns srksnnst, ^vir kstsu sin niolit Zstsn .... tuot .... cts^ vir tzssoi-A'st

vsrctsn sn sllen ssoden, clssi uns sn äis kristsuksit AeZsn inosob.t oäer äsinit vir von dein riolr Zssto^^sn

inosolitsn vsrÄsn. Riezler L. x. 328, 329; vergib Müller II, 303. V- A. ?- 644, 653.
^^) Olenfchlager x- 198; über die Drucke, das Datum und die Michaelisten als Verfasser, s, Müller II, 81,

292 ff.; vergl. 4. Beil. IV, 1.
S2) >zuil>ns sts.tul.is (^.ct (Zouditorsiu u. Luin iutsr nonnnllos 3. Kap., 4) tg,iu<ius.in s. ststutis lisretioslidus

,^t o^ntinentikus st cto^insti?sntil>us tierssss st s.ctvsrsus ctiotum äoininrun ^odsnueiu tsnic^usiu ksrstiouin

äoininus 1/uctovious tnno iu rsg-sin Noinsuoruin sl(l)eotns pro ss st iiuperio sc oinnidus sictsiu ctoinino liucto-

vivo scldsreutidus (kol 16 k) st sctlikrsrs volsntibus scl s. rows.QS.iu soolssis.ru ostk. st s-cl ^snsrs.1e oonoilinin

soolssis cs.td. Isxitiins oonvoosnänin provoosvit st s.pps1Is.vit in soriptis st iurs.vit s.ct s. Osi svsnAstis. ss

oreilsrs ooutsuts, in. ixss sus. xrovoos-tione et spxellstioug kors vers. st ss passe proi)s,rs tslis oontrs. . . . .

äolninnin ^olisnnsin, c^us snküosrent sct ixsum I^eretiouiu iuctiosuclnn^ so etisin inrsvit cinod oontsnts iu ipss.

sns. provoostions et sppellstions proselineretur pro viridus iu ^snsrsli oouoilio oon^rSASuäo iu looo tuto st

ssonro kol 17s. Lous^rstis ^.ppsUstio msior Ms.; vergl. auch das Gutachten eines Miuoriteu bei Preger (s. N. 25).
Cäsenas AppellationMo. ^lin, 288 d erwähnt nur die Appellation an das Konzil, Appellation und Schwur mit An¬
führung des Wortlauts die Miuoritenschriftp. 1338 Mo. ülin- ?. ?, IV, 596—597. Ouctuin IsAitims sollsinxuiter
et in soriptis provoosvit et sppslls-vit oontrs. .... ilodsnusin .... Sil kuturnin Asuersls oouoiliuiu . . . .

sppsllsvit st soisin iursvit sd s. ctsi evsnAelis. tsoto lilzro se orscl.srs vers. esse sto. ?lio. Älin. ?. IV,
59l>—597, s.rt. 7.

^) Die pou Preger, der kirchenpolitische Kampf 15 u. Müller II, 8 beigebrachten Stellen der Chronistenu> Nay-
nalds beziehen sich nur auf die Bedingungen; vergl. Schaper S. 59—65. Dabei kauu es wohl bestehen, daß die fol¬
genden mit neuen Bedingungen versehenen Formulare der Kurie gleich die alten EntschuldigungenLudwigs selbst
ohne weiteres aufnahmen und daß Ludwigs Boten 1343 von Clemens VI. ein ihm selbst genehmes Prokuratorium erbaten.
Das Prokuratorium Ludwigs v. Okt. 1336 ist Grundlage des päpstlichen v. 1343 gewesen. Des Papstes Vorwürfe
gegen Ludwig, er halte seine Anerbictnngen nicht (vergl. Preger: Der kirchenpolitische Kampf x- 26, x. 17), besagen
übrigens gar nicht, wie Preger will, Lndwig habe Prokuratorien ausgestellt nnd wolle sie doch nicht voll halten, son¬
dern nur, selbst das bestimmt von ihn: Angebotene,anf Grnnd der Prokuratorien oder außerhalb derselben, halte er
nachher nicht; vergl. auch Niezler 103; Müller II, 142.

Vergl. z. B. die mit der Nürnberger wie SachsenhänserAppellationübereinstimmenden Entschuldigungen betreffs
der Unterstützung Mailands und der Visconti V- A. x. 639. Wenn Preger 128 spottend hinweist anf die Entfchuldi-
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4. Ludwigs regster „Verteidiger", Preger, hat die geschichtliche Auffassung von Ludwigs Schwäche

und Wankelmut beseitigen und ihn, große diplomatische Geschicklichkeit zuschreiben wollen. Er sielst

in den Entschuldigungen der Proknratorien, die er der Form wie dem Hauptinhalte nach als aus der

päpstliche» Kanzlei stammend erweisen null, so daß Ludwig ihnen „bloß Name uud Siegel beisetzte",

„eine Unwahrheit, wenn auch eine aus den Prokuratorien herübergenommene Unwahrheit", in Ludwigs

Stellung zu den Prokuratorien „Unanfrichtigkeit und Doppelzüngigkeit Ludwigs" und beabsichtigte

Täuschung.^) Wenn nun Lndwig in den Jnstrnktionen und Prokuratorien übereinstimmend ausdrück¬

lich zugesteht, daß er deu Appellationen der Michaelisten und besonders der Sachsenhäuser Appellation

zugestimmt habe, und sie imter seinem Namen habe ausgehen lassen, aber jede Verantwortung für

den dogmatischen Teil derselben ablehnt, so ist das doch ein offenes Bekenntnis seiner Schwäche, ein

Zugeständnis, er habe sich gefügt, er sei der getriebene. Und diese Entschuldigung, andere hätten chn

getrieben, gebraucht er für die Erhebung des Gegenpapstes wie für alle Johann XXII, feindlichen Schritte,

und dazu treten dann eine Reihe von uuter sich gleichartigen anderen Entschuldigungen, mit denen

er bei allen diesen Schritten sein Gewissen beruhigt hat, oder mit denen die, die ihn trieben, ihn zn

beruhigen gesucht habe». Ludwig will lieber in seinem Handeln schwach und denen gegenüber, die

für ihn schrieben, nachgiebig gewesen sein, als sich im Glauben verfehlt haben. Implioits will er alles

geglaubt haben, was Papst Johann glaubte, und davon weicht er in seinen Erklärungen ine ab, und

so manche Wohlthaten für Klöster nnd Kirchen, die Gründung von Kloster Ettal und seine steten

Bemühungen, die Aussöhnung mit der Kirche zu erlangen, sind nur immer neue Zeugnisse dafür.

Es ist also auch abgesehen davon, daß die Opposition der Michaelisten gegen den Papst keine

dauernden größeren Folgen gehabt hat, unrichtig, wenn man Ludwig zuschreibt, er habe seine Autorität

hergeliehen, um eine bedeuteude dogmatische Bewegung in Fluß zu bringen^), er der dies nie versucht,

nie auch nur gewollt, ja immer ausdrücklich ausgeschloffen hat.

5. Zweierlei hat Ulrich Wild, Ludwigs Hauptnotar, veranlaßt, gegen Lndwigs Willen einen Eid

Ludwigs, er glaube alles in der Sachsenhäuser Appellation Gesagte nnd glaube daraus genügend er¬

weisen zn können, daß Johann XXII. Häretiker sei, in die Sachsenhäuser Appellatiou zu setze«, —

Rache uud der Eiufluß anderer, Rache, weil er sich von Ludwig verletzt glaubte, und der Einfluß

solcher, die unheilbare Zwietracht säen wollten zwischen Ludwig und dem Papste.^) Soviel man dem

auch entgegenhalten kann, so muß man doch die ganze Erklärung Ludwigs auf Treu und Glauben

auuehmen. Ludwig mußte dach bald erfahre«, daß der Eid auch in der Appellation stehe, und seinen

Kanzler zur Rechenschaft ziehen. Auch wenn die Nachricht der Chronik (Z 2), er habe ihn früher

schon einmal suspendiert, bis er sich mit 50 Prälaten als Eidhelfern von einer Anklage gereinigt

habe, fällt, so kouute er ihn doch nach diesem Vertrauensbruche nicht wieder annehmen. Aber er

erscheint September 1325 nnd auf dem Römerzuge bis zu seinem Tode in demselben Amte des Proto-

notars wie in der Sachsenhänser Appellation.^) Ludwig hätte es also nicht gemerkt bis zu Ulrichs

Tode 1328 oder ihn: leicht verziehen. Einen öffentlichen Widerruf des Schwures, eine öffentliche

gung, er habe die Minoriten bei sich gehalten, um sie nach Zeit und Umstanden wieder mit sich in den Schoß der
Kirche zurückzuführen, so kann sie doch noch weniger eine Erfindung des Papstes sein-

66) Der kirchenpolitische Kampf 33, 27.
Ritter: in Nenschs Bonner Litteraturblatt 1877 ool. iss— 12L; iiergl. dagegen auch Höfler: Die romanische

Welt, Wiener SitzungsberichteBd. 91 (1878), 372.
26) V- A. x- 640; deutsch Riezler 316; 1343: Ss>vc>Iä 186; Olenschlager229.

Niezler: Forschungen XIV, 9; bei Riezler: Urkunden, Forschungen Bd. 20, 2K0, 25. Jnli 1327. Müller I, 92.
V. A. Nr. 1010. I0I8.
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Erklärung des Vorganges mochte er immerhin für zwecklos halte», da er doch im Streite mit dem

Papste war und sich seine Minoritenfreunde damit entfremdet hätte. Auch mußte Ulrich selbst dadurch

in Gegensatz zum Papste geraten, er, der Ludwig damit schädigen wollte, zum Papste, von dem er

so viele Wohlthaten empfangen hatte. Doch der Haß macht ja blind, und er mochte fürchten, da er

die höheren Weihen nicht nehmen wollte, der Papst würde ihm über kurz oder lang doch seine Pfründen

nehmen/") oder ist dem Einflüsse jener anderen allzu leicht erlegen. Ein Umstand aber mildert

Ulrichs Schuld: er schrieb auch bei dein Schwur die ihm gebotene Vorlage getreulich ab.") Doch er¬

geben sich an diesem Puukte noch einige Schwierigkeiten, so ist ein Zerhauen derselben, indem man

Ludwigs gauze Erklärung über Ulrich, die er auch selbst nur vom Hörensagen hat, einfach als Er¬

findung Ludwigs oder des Papstes, dessen Erfindung Ludwig angenommen habe, und als unwahr darstellt,

ungerechtfertigt, und machte es nicht nur diesen Punkt, sondern Ludwigs Erklärungen überhaupt unglaub¬

würdig und ihn zum Lügner. Die bodenlos geineine Handlung, sich durch eine erfundene Anschuldigung

eines Toten ans einer Verlegenheit zu ziehen, hält keinen Vergleich aus mit dem, „was sonst von

Ludwigs diplomatischen Entstellungen der Wahrheit bekannt ist",^) wäre mich zwecklos, da er gar

nicht zu erklären brauchte, wie der Eid in die Appellation gekommen, nnd er doch nnr in einem

einzigen Punkte Ludwig entschuldigt hätte.'"')

V. Aapirel.

Das Datum der 5achsenhäuser Appellation.
l. Die Sachsenhäuser Appellation^) ist in mehreren Handschriften selbständig'^), dann auch in

den Handschriften des großen Sammelwerkes des Nicolaus Minorität erhalten. Die letzteren geben

") V- A. Nr. 282, 290, 29S.
") Dupuh p. 102.
") Niezler: Histor. Zeitschr. Bd. 4g, (1883, Rezension v, Pregers Anfänge) 293 ff.

Marcour: Histor. Jahrbuch der Görresgesellschast Bd. 3 (1882), 11g ff.; Müller: Appell. 257; Riezler:
Histor. Zeitschrift 49, 291.

') Drucke: 7. Baluzius II, vol. 480—512 auf Grund von zwei Handschriften der alten Colbertina, jetzt National¬
bibliothek in Paris, 1. L!nÄ. 5154 kol. 22a. —33s. (ein Nikolaus Miuorita, Müller Aktenstücke 64 ff.; ganz gleich
Lvct. Va,tie. 4008 Endel 382, und ziemlich gleich mit Vkiio. 731k ssse. 15^ Eubel 385) und wie es scheint
2. 404« (voä. vold. 506), vergl. Müller I, 105 Anm. 2, 355, 393 mit OuÄw i vs sorixtoi'idus kvlllssiÄStiois
III, vol. 863 SSI. nnd eines 3. Ooä. 4113 der Pariser Libl. Nation., Müller I, 356. II. Mo. Älin. bei Lklusiiis-
Nansi III, 224 b —233 a aus eiuem vielleicht von Kardinal Capranica selbst geschriebenen Codex des Oollsxwm

in Rom, jetzt (Zo<1, Vs-tio. 7316. Ehrle Archiv IV, 149; Eubel 384—385. Alle anderen Drucke beruhen
auf dem 1. Goldast: Reichssatzungen II, x- 30; Lüuig: SxioilsKiuin t-edes. contin. I, 13 23 ssh.; Olenschlager
43 x. 117 SS<1. mit Auslassung der dogmatischen Stellen. Auf Aventius Überarbeitung braucht man nach Olenschlagers,
Boehmers, Müllers Bemerkungen nicht mehr einzugehen.

2) Zu den iu Note 1 genannten tritt noch Ooä. Vs,tio. 4010 x. 23 (Raynaldus 1324, 14), vergl. Eubel 382.
2) (Zock. 7187, koüo 3 (Druck bei Insinuier 79 ss>z..); L!ocl. Vütie. 4008 kol. 15 ssg. (Grundlage der

längeren Auszüge bei Raynaldus 1324, 14 — 16, 28-30; 1327, 19); s, N. 1 I, 1 u, II.
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